
 

1. Homöopathie 

1.1 Grundlagen 

Kurzinformation Die Homöopathie gehört zu den bekanntesten alternativen Behandlungs-
methoden Deutschlands. Durch eine ausführliche Fallaufnahme (Anamne-
se) erstellt der homöopathische Arzt ein umfassendes Bild des Kranken 
mit allen körperlichen und seelischen Facetten. Bei vielen Krankheitsbil-
dern kann die Homöopathie gute Heilungserfolge aufweisen. 

Homöopathische Leistungen gehören nicht zum Standard der gesetzlichen 
Krankenkassen. 

Vertragspartner Die BIG hat einen integrierten Versorgungsvertrag (IV) mit dem Deut-
schen Zentralverein Homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) und dem Deutschen 
Apothekerverband geschlossen. So können die Versicherten der BIG ho-
möopathische Behandlungen in Anspruch nehmen. 

Zielsetzung • qualitativ hochwertige, patientenorientierte Versorgung mit klas-
sischer Homöopathie  

• Erleichterung des Zugangs zur Homöopathie 

• angemessene Beratung und Behandlung mit Homöopathie 

• Zusammenarbeit/Austausch Ärzte mit Apothekern (sektorenüber-
greifend) 

Voraussetzungen • BIG versichert 

• freiwillige Teilnahme 

• Auswahl teilnehmender Arzt 

• Einschreibung des Versicherten 

Pflicht des Vertragsarz-
tes 

� am IV-Vertrag teilnimmt, 

� eine spezielle Zusatzqualifikation Homöopathie erworben hat  

� und sich zur regelmäßigen Teilnahme an homöopathischen Fort-
bildungen verpflichtet. 

Einschreibung Vor Behandlungsbeginn wählt der Versicherte einen qualifizierten Arzt 
und Apotheker aus, der am Homöopathie-Vertrag teilnimmt. Der Arzt ent-
scheidet dann, ob eine homöopathische Behandlung angezeigt ist. Der 
Versicherte erhält dann vom Arzt Einschreibeunterlagen zur Teilnahme an 
der homöopathischen Behandlung, die er unterschreiben muss.  

Behandlungsleistungen � Homöopathische Erstanamnese – einmal je Krankheitsfall (=das 
ausführliche Erstgespräch zur Ermittlung der Beschwerden) 

� Homöopathische Analyse und Repertorisation: nachdem der Arzt 
sich ein Bild gemacht hat, wählt er die geeignete Arznei aus. 

� Homöopathische Folgeanamnese: Sie dient zur Kontrolle des Be-
handlungs- und Heilungsverlaufs. 



 

 

� Homöopathische Beratung: der homöopathische Arzt beantwortet 
Fragen des Versicherten 

� Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker 

� Beratung durch die Apotheke 

Medikamente Der behandelnde Arzt klärt die Patienten in der Regel genau über die Ein-
nahme und die Wirkungen der homöopathischen Medikamente auf. Die 
Versicherten können sich auch von Apothekern mit besonderer homöopa-
thischer Qualifikation beraten lassen.  

Homöopathische Arzneimittel müssen vom Patienten selbst bezahlt wer-
den, hier gibt es folgende Ausnahmen: 

� Bei Kindern unter 12 Jahren werden die Kosten für Arzneimittel, 
die über ein Kassenrezept verordnet werden, von der BIG über-
nommen. Privatrezepte können nicht übernommen werden. 

� Bei Jugendlichen und Erwachsenen gibt es für bestimmte Krank-
heiten Ausnahmeregelungen. Die Liste der Ausnahmen sind unter 
www.dzvhae.de zu finden. 

Arztwahl Arztsuche BIG - Homöopathieärzte 

Wechsel des Arztes 

Ab 01.12.2017 Neu 

• Gebunden an den Arzt für mind. 1 Jahr (seit 1.12.17) 

• Versicherter unterschreibt Teilnahmeerklärung beim neuen teil-
nehmenden Arzt 

• Arzt informiert BIG per Fax (-199) über den Wechsel 

• Versicherter legt neue Teilnahmeerklärung bei der Apotheke vor 

Wechsel der Apotheke Versicherter informiert neue teilnehmende Apotheke durch Vorlage der 
Teilnahmeerklärung über seine Teilnahme an der integrierten Versorgung 

Kündigung der Teil-
nahme 

• Jederzeit zum Quartalsende schriftlich möglich 

• Kündigung erfolgt beim Vertragsarzt mittels Vordruck 

• Arzt informiert BIG per Fax (-199) 

 

 

1.2 Prozessstruktur Homöopathie 

Visio hier 

1.3 Erfassung 

Teilnahmeerklärungen werden in 21c erfasst: 

(Merke: Seite dem 01.12.2017 ist eine neue Teilnahmeerklärung erforderlich.) 

Blatt 1) Vertragsbestandteil 



 

 

 

 

 

 

 

Blatt 2) Original TE der Managementgesellschaft 



 

 

 

Merke:  Der Versicherte ist gem.  neuer Teilnahmeerklärung ein Jahr an den gewählten Arzt 
gebunden, dennoch ist ein Wechsel aus besonderen Gründen möglich. ( z.B. bei Wohnort-
wechsel, Vertrauensstörung). Bei einem neuen Arzt muss aber eine neue Teilnahmeerklä-
rung ausgefüllt werden. Die Kündigungen erfolgen schriftlich über die Krankenkasse. Diese 
informiert den Arzt über die erfolgte Kündigung. 

 



 

 

 

Durch die Erfassung der Teilnahmeerklärung ist eine Abrechnung der Leistungserbringer mit 
uns über die PRIA bzw. Syntela gewährleistet. 

1.4 Dokumente 

Anschreiben: 

CHOMARZT Homöopathie Info Ärzte Apotheken Wohnort 

CHOMINFO Homöopathie Info Versicherte 

 

BIG informiert Homöopathie 

Emailvorlagen Homöopathie 

 

  

 


